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105. Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses 
des Musikschulzweckverbandes der Stadt Ochtrup und der Gemein-
den Neuenkirchen, Wettringen und Metelen für das Haushaltsjahr 2024 

 
 
Gemäß § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die 
Zweckverbandsversammlung der Musikschule in ihrer Sitzung am 24. Februar 2026 den von 
der BDO Concunia GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüften Jahresabschluss 2024 
beschlossen und der Verbandsvorsteherin die Entlastung erteilt. 

 
Nachfolgende Beschlüsse werden bekanntgemacht: 

 
1. Der Jahresabschluss des Musikschulzweckverbandes der Stadt Ochtrup und der Ge-

meinden Neuenkirchen, Wettringen und Metelen zum 31. Dezember 2024 wird in der von 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Concunia GmbH geprüften und mit dem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 18. Februar 2026 versehenen Fassung 
gem. § 96 GO NRW festgestellt. 

2. Die Mitglieder der Verbandsversammlung stellen den in der Anlage zum Bericht über die 
Prüfung des Jahresabschlusses aufgeführten Lagebericht 2024 fest und erteilen der 
Verbandsvorsteherin gem. § 96 Abs. 1 GO NRW vorbehaltlos die Entlastung. 

3. Die Musikschulzweckverbandsversammlung beschließt, den Jahresfehlbetrag in Höhe 
von 8.652,94 € entsprechend § 75 Abs. 2 GO NRW in der Fassung des 3. NKF- 
Weiterentwicklungsgesetzes NRW durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in 
entsprechender Höhe zu decken. 

 
Der Jahresabschluss 2024 liegt gem. § 96 Abs. 2 Satz 2 GO NRW bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses 2025 zur Einsichtnahme in der Geschäftsstelle der Musikschule, Winkel-
straße1 in 48607 Ochtrup während der Öffnungszeiten öffentlich aus. 

 
 

Ochtrup, 27.03.2026 Musikschulzweckverband der 
Stadt Ochtrup und der Gemeinden 
Neuenkirchen, Wettringen und 
Metelen 

 
         gez. Christa Lenderich 
         Verbandsvorsteherin 

 
 

Kreis Steinfurt 17/2026/105 
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106. Hinweisbekanntmachung der Gemeinde Recke: 
Tagesordnung des Rates am 14.04.2026 

 
 
Die Gemeinde Recke veröffentlicht unter www.recke.de/Rathaus/Amtliche-Bekanntmachun-
gen.htm die Tagesordnung des Rates am 14.04.2026, 18:00 Uhr (Beginn Öffentliche Sitzung: 
18:30 Uhr), im Feuerwehrgerätehaus Recke, Brookweg 26, 49509 Recke.  
 
Weitere Informationen im Sitzungsdienst unter: 
https://recke.ratsinfomanagement.net. 
 
 
Recke, 27.03.2026       Gemeinde Recke 
         Der Bürgermeister 
         gez. Vos 

 
 

Kreis Steinfurt 17/2026/106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107. Hinweisbekanntmachung der Gemeinde Recke: 

Planfeststellungsverfahren für den Um- und Ausbau der beiden Offs-
hore-Netzanbindungssysteme BaIWin1 und BaIWin2 

 
 
Die Gemeinde Recke veröffentlicht unter www.recke.de/Rathaus/Amtliche-Bekanntmachun-
gen.htm die Ankündigung von Vorarbeiten für Netzausbauvorhaben – BalWin1 und BalWin2.  
 
 
Recke, 30.03.2026       Gemeinde Recke 
         Der Bürgermeister 
         gez. Vos 

 
 

Kreis Steinfurt 17/2026/107 
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108. Hinweis auf die Bekanntmachung einer öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung zwischen dem Kreis Steinfurt und der Stadt Tecklenburg 

 
 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Steinfurt und der Stadt Tecklenburg 
zur Übertragung von Teilaufgaben des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie deren 
Genehmigung durch die Bezirksregierung Münster sind im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Münster Nr. 14 vom 03.04.2026 auf den Seiten 97 bis 98 veröffentlicht.  
 
Dieser Hinweis erfolgt unter Bezugnahme auf § 24 Abs. 3 GkG NRW (Gesetz über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit).  
 
 
Steinfurt, 07.04.2026      Kreis Steinfurt  

Der Landrat 
Büro des Landrates 
Im Auftrag 
gez. Stüker 
 

 
Kreis Steinfurt 17/2026/108 

 
 
 
 
 


